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„Wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Gelän-
der ringsum auf deinem Dache, damit du nicht Blut-
schuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herabfällt.“

5. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 81

Einleitung

I. Erkenntnisinteresse

Die wahrscheinlich älteste Unfallverhütungsvorschrift der Welt im 5. Buch 
Mose, Kapitel 22, Vers 8 belegt, dass bereits in der Antike ein vorbeugendes 
Sicherheitsdenken ausgeprägt war.2 Der dahinter stehende Gedanke entfaltet 
auch im Staat des Grundgesetzes Wirkungen. Er kommt insbesondere im sog. 
Vorsorgeprinzip zum Ausdruck.3 Dieses Prinzip nimmt vor allem in denjeni-
gen Rechtsgebieten eine besondere Bedeutung ein, die durch unbekannte 
Wirkungszusammenhänge tatsächlicher Phänomene gekennzeichnet sind.4 
Dazu zählt insbesondere das Risikorecht.5 Dieses Rechtsgebiet verdeutlicht, 
dass das hergebrachte Vorverständnis des rationalen Rechtsstaatsmodells,6 
wonach Wissen in der staatlichen Verwaltungsorganisation vorhanden oder 
jedenfalls zugriffsbereit ist,7 längst nicht in sämtlichen Bereichen des Verwal-
tungsrechts uneingeschränkt zum Tragen kommt. Vergleichbare Beobachtun-
gen lassen sich auch im Regulierungsrecht,8 im Wirtschaftsrecht ebenso wie 
in weiteren Rechtsgebieten machen.9 

1  Zitiert nach: Die Bibel, nach Martin Luthers Übersetzung.
2  Pauling, Ἀσφάλεια: Die Entwicklung der Sicherheitsvorstellungen und der Dis-

kurs über Sicherheit im archaischen und klassischen Griechenland.
3  Volkmann, JZ 2004, S. 696 (701), spricht von „Vorsorge-Paradigma“; Schulze-

Fielitz, in: Dreier, GG, Band II, Art. 20a, Rn. 53 f. m. w. N.
4  Korte, Standortfaktor Öffentliches Recht, S. 106.
5  Siehe dazu H. C. Röhl, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers, GVwR, Band II, § 30, Rn. 3, 

20 ff.
6  Fassbender, in: Isensee/Kirchhof, HStR, Band IV, § 76, Rn. 1 ff., der den rationa-

len vom abergläubischen Staat abgrenzt; nach M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 
S. 815, beruht der rationale Staat auf rationalem Recht.

7  Voß, Unternehmenswissen als Regulierungsressource, S. 13.
8  B. Wollenschläger, Wissensgenerierung im Verfahren, S. 116 ff., zum Telekommu-

nikationsrecht.
9  H. C. Röhl, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers, GVwR, Band II, § 30, Rn. 20.

http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CMD?MATC=&ACT=SRCHA&REMEMBERFORMVALUES=N&IKT=4070&NOABS=Y&TRM=%22Heilige+Schrift+des+Alten+und+Neuen+Testaments%22%23%23%23%23%23%23


22	 Einleitung

Darüber hinaus verdeutlichen diese Rechtsgebiete in exemplarischer Weise, 
dass die Informationen und Möglichkeiten, derer es bedarf, um staatliches 
Regulierungswissen zu erzeugen, oftmals bei Privaten vorhanden sind. Aus 
diesem Grund versucht das Recht, in diesen Gebieten Private für die Generie-
rung staatlichen Regulierungswissens in Anspruch zu nehmen. Dafür wird 
den Behörden anhand unterschiedlicher rechtlicher Gestaltungen ein Zugriff 
auf deren Wissen, unter anderem durch Kommunikationsprozesse,10 eröff-
net.11 Dadurch durchbricht das Recht die hergebrachte Unterscheidung zwi-
schen Staat und Gesellschaft, der für das System der grundgesetzlichen Ord-
nung und damit auch für das Verwaltungsrecht eine konstituierende Bedeutung 
beigemessen wird.12 

Obwohl die Einbeziehung Privater in die staatliche Wissensgenerierung in 
verschiedenen Regelungen des einfachen Rechts identifiziert werden kann, 
finden sich dort nur vereinzelte Aussagen, die dieses staatliche Tätigwerden 
rechtlich erfassen und abbilden. Da diese Form der staatlichen Generierung 
von Wissen immerhin anhand verschiedener gesetzlicher Regelungen be-
stimmter Bereiche des besonderen Verwaltungsrechts ermöglicht wird, lassen 
sich die damit einhergehenden Fragestellungen jedenfalls anhand konkreter 
Referenzgebiete13 untersuchen. Aus den daraus gewonnenen konkreten Er-
kenntnissen können schließlich verallgemeinerungsfähige Aussagen für die 
staatliche Generierung von Wissen durch die Einbeziehung Privater gewonnen 
werden.

Nicht nur wegen der bereits im Alten Testament enthaltenen Aussagen 
zur Unfallverhütung kommt aus der historischen Perspektive als Referenz-
gebiet für die staatliche Wissenserzeugung durch Einbeziehung Privater in 
exemplarischer Weise das gesetzliche Unfallversicherungssystem in Be-
tracht. Seit seiner Einführung im Zuge der Bismarck’schen Sozialgesetz
gebung im vorvergangenen Jahrhundert14 sind die damit verbundenen Auf-
gaben dieses Sozialversicherungszweigs für bestimmte Bereiche der ge-
werblichen Wirtschaft öffentlich-rechtlichen Zwangsgenossenschaften mit 

10  H. C. Röhl, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers, GVwR, Band II, § 30, Rn. 3.
11  Dabei fordert das Recht private Organisationen in bestimmten Rechtsgebieten 

sogar teilweise ausdrücklich auf, Wissen zu erzeugen und es anschließend der staat
lichen Verwaltung zugänglich zu machen, siehe dazu Reiling, Der Hybride, passim; 
Voß, Unternehmenswissen als Regulierungsressource, S. 29; Müller-Terpitz, in: VVD-
StRL (83) 2024, S. 278 (295 ff.).

12  Rupp, in: HStR, Band  II, § 31, Rn. 1 ff., der unter Hinweis auf Böckenförde in 
Staat und Gesellschaft verschiedene Wirkbereiche sieht.

13  Zur Bedeutung von Referenzgebieten siehe Schmidt-Aßmann, Das allgemeine 
Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, S. 8 ff.; kritisch zu Referenzgebieten Augsberg, 
Informationsverwaltungsrecht, S. 4 ff. m. w. N.

14  Unfallversicherungsgesetz vom 06.07.1884, RGBl. 1884, No 19, S. 69.
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Selbstverwaltung, den sog. Berufsgenossenschaften, übertragen.15 Nachdem 
die Berufsgenossenschaften zunächst nur Unternehmer mit gefährlichen Be-
trieben eines bestimmten Industriezweigs zusammenschlossen,16 wurde im 
Laufe der Zeit der Anwendungsbereich des gesetzlichen Unfallversicherungs
rechts sukzessive ausgedehnt, sodass den Berufsgenossenschaften nach der 
derzeitigen Ausgestaltung des SGB VII nun die mit der gesetzlichen Unfall-
versicherung verbundenen Aufgaben unter anderem für die gesamte gewerb-
liche und freiberufliche Wirtschaft übertragen sind.17 Eine der wesentli-
chen Aufgaben der Berufsgenossenschaften besteht seit jeher darin, arbeits
bedingten Gesundheitsrisiken und -gefahren in den Unternehmen18 ihrer 

15  §§ 1, 9 Unfallversicherungsgesetz vom 06.07.1884, RGBl. 1884, No 19, S. 69.
16  Breuer, in: Schulin, HSozVR, Band 2, § 1, Rn. 63.
17  § 114 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VII: Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 

(Unfallversicherungsträger) sind die in der Anlage 1 aufgeführten gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften.

�Eine Sonderstellung nimmt dabei die gewerbliche Berufsgenossenschaft Verkehrs-
wirtschaft Post-Logistik Telekommunikation in Anlage 1 (zu § 114) Nr. 8 ein. Diese 
wurde durch § 1 S. 1 des Gesetzes zur Errichtung der Berufsgenossenschaft Verkehrs-
wirtschaft Post-Logistik Telekommunikation vom 19.10.2013 (BGBl. I, S. 3836, 3838) 
errichtet. Nach dessen § 2 Abs. 1 wurden die Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft ebenso wie die Unfallkasse Post und Telekom in die Berufsgenos-
senschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation eingegliedert. Diese 
nimmt auch übertragene staatliche Aufgaben (wie zuvor die Unfallkasse Post und Te-
lekom) wahr, wobei im Übrigen die allgemeinen – für alle gewerblichen Berufsgenos-
senschaften geltenden – Regelungen Anwendung finden, siehe dazu BT-Drs. 17/12297, 
S. 24. Staatliche Aufgaben nimmt auch die Dienststelle Schiffssicherheit der Berufsge-
nossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation wahr, siehe dazu 
Woelki, in: jurisPK-SGB VII, Stand: 15.01.2022, § 121 Abs. 2 – 3, Rn. 33 ff. Diese 
Dienststelle Schiffssicherheit ist zwar eine Organisationseinheit der Berufsgenossen-
schaft für Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation. Durch das Seeauf
gabengesetz und das Seearbeitsgesetz hat sie aber gewissermaßen die rechtliche Stel-
lung einer oberen Bundesbehörde, weshalb sie in dieser Untersuchung nicht näher be-
rücksichtigt wird.

�Eine selbstständige landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft besteht nach der ge-
genwärtigen Ausgestaltung des SGB VII nicht mehr; die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau wird vielmehr gleichzeitig als landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft tätig, § 114 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB VII.

18  Der unfallversicherungsrechtliche Unternehmensbegriff ist ein Sammelbegriff, 
der nach § 121 Abs. 1 SGB VII Betriebe, Verwaltungen, Einrichtungen und bloße Tä-
tigkeiten umfasst. Er entspricht, worauf Diel, in: Hauck/Noftz, SGB VII, EL 1/2021, 
§ 121, Rn. 17, hinweist, nicht dem allgemeinen Sprachgebrauch und den Unterneh-
mensbegriffen in anderen Rechtsgebieten. Nach der Rechtsprechung des BSG, B 2 U 
35/17 R (juris), „liegt ein Unternehmen bereits dann vor, wenn materielle und immate-
rielle Mittel in einer organisatorischen, äußerlich abgrenzbaren Einheit planvoll für 
eine gewisse Dauer zusammengefasst werden, die unter einheitlicher Führung steht 
und ihrerseits einen bestimmten Zweck verfolgt“.

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_VII&name=ANL1
https://www.juris.de/r3/?docId=BGBL1-2013-3836&docFormat=xsl&oi=HzdgPpDxXX&docPart=E

